
 

 

5 

10 

15 

20 

 

 

25 

30 

 

 

                                                                 

1 Geschlechtergerecht im Rahmen dieser Satzung bedeutet: Gremien (und Ämter) werden mit männlichen und 
weiblichen Personen paritätisch besetzt. Bei Gremien mit einer Größe von bis zu 10 Personen wird zusätzlich 
eine, bei mehr als 10 Personen zwei Stellen für Personen diversen Geschlechts eingerichtet.   
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2 Geschlechtergerecht im Rahmen dieser Satzung bedeutet: Gremien (und Ämter) werden mit männlichen und 
weiblichen Personen paritätisch besetzt. Bei Gremien mit einer Größe von bis zu 10 Personen wird zusätzlich 
eine, bei mehr als 10 Personen zwei Stellen für Personen diversen Geschlechts eingerichtet.   
3 Geschlechtergerecht im Rahmen dieser Satzung bedeutet: Gremien (und Ämter) werden mit männlichen und 
weiblichen Personen paritätisch besetzt. Bei Gremien mit einer Größe von bis zu 10 Personen wird zusätzlich 
eine, bei mehr als 10 Personen zwei Stellen für Personen diversen Geschlechts eingerichtet.   
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4 Geschlechtergerecht im Rahmen dieser Satzung bedeutet: Gremien (und Ämter) werden mit männlichen und 
weiblichen Personen paritätisch besetzt. Bei Gremien mit einer Größe von bis zu 10 Personen wird zusätzlich 
eine, bei mehr als 10 Personen zwei Stellen für Personen diversen Geschlechts eingerichtet.   
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5 Geschlechtergerecht im Rahmen dieser Satzung bedeutet: Gremien (und Ämter) werden mit männlichen und 
weiblichen Personen paritätisch besetzt. Bei Gremien mit einer Größe von bis zu 10 Personen wird zusätzlich 
eine, bei mehr als 10 Personen zwei Stellen für Personen diversen Geschlechts eingerichtet.   
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6 Geschlechtergerecht im Rahmen dieser Satzung bedeutet: Gremien (und Ämter) werden mit männlichen und 
weiblichen Personen paritätisch besetzt. Bei Gremien mit einer Größe von bis zu 10 Personen wird zusätzlich 
eine, bei mehr als 10 Personen zwei Stellen für Personen diversen Geschlechts eingerichtet.   
7 Geschlechtergerecht im Rahmen dieser Satzung bedeutet: Gremien (und Ämter) werden mit männlichen und 
weiblichen Personen paritätisch besetzt. Bei Gremien mit einer Größe von bis zu 10 Personen wird zusätzlich 
eine, bei mehr als 10 Personen zwei Stellen für Personen diversen Geschlechts eingerichtet.   
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8 Geschlechtergerecht im Rahmen dieser Satzung bedeutet: Gremien (und Ämter) werden mit männlichen und 
weiblichen Personen paritätisch besetzt. Bei Gremien mit einer Größe von bis zu 10 Personen wird zusätzlich 
eine, bei mehr als 10 Personen zwei Stellen für Personen diversen Geschlechts eingerichtet.   
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